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ErwGr

Erwägungsgrund 158 - Verarbeitung zu Archivzwecken

1 Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Archivzwecken
gelten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten
sollte. 2 Behörden oder öffentliche oder private Stellen, die Aufzeichnungen von öffentlichem
Interesse führen, sollten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten rechtlich
verpflichtet sein, Aufzeichnungen von bleibendem Wert für das allgemeine öffentliche Interesse zu
erwerben, zu erhalten, zu bewerten, aufzubereiten, zu beschreiben, mitzuteilen, zu fördern, zu
verbreiten sowie Zugang dazu bereitzustellen. 3 Es sollte den Mitgliedstaaten ferner erlaubt sein
vorzusehen, dass personenbezogene Daten zu Archivzwecken weiterverarbeitet werden,
beispielsweise im Hinblick auf die Bereitstellung spezifischer Informationen im Zusammenhang mit
dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen, Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, insbesondere dem Holocaust, und Kriegsverbrechen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.


	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 158 - Verarbeitung zu Archivzwecken



